
 

Folgende Änderungen der Spiel- und Jugendordnung wurden am 

außerordentlichen Verbandstag am 20. Juni 2020 beschlossen: 

Spielordnung 
§ 49 a SpO Einschränkung des Spielbetriebs infolge Covid-19-Pandemie 

Für das Spieljahr 2019/20 gelten ab 20.04.2020 nachstehende abweichende Regelungen: 

§ 6 Verein in Insolvenz und freiwilliger Verzicht 

Die Regelungen der Ziffer 1 Abs. 1 sowie der Ziffer 2 werden bis Ende des Spieljahres 2019/2020 

ausgesetzt. 

§ 17 Wegfall der Wartefristen beim Vereinswechsel von Amateuren 

Die in Ziffer 2. 6 maßgebliche Frist ist seit der Aussetzung des Spielbetriebs am 12.03.2020 

gehemmt und wird erst mit dessen Wiederaufnahme erneut in Gang gesetzt. 

In Abweichung von § 4 Nr. 2.2 SpO gilt im Spieljahr 2019/2020 

Können in Folge der COVID-19-Pandemie bis 30.06.2020 nicht sämtliche 

Meisterschaftsspiele ausgetragen werden, wird der Meister der Runde dadurch ermittelt, 

dass der Quotient aus erzielten Gewinnpunkten und ausgetragenen Spielen ermittelt wird. 

Berücksichtigt werden auch Spiele, über deren Wertung bis 30.06.2020 sportgerichtlich 

rechtskräftig entschieden ist. Meister ist die Mannschaft mit dem höchsten Quotienten. Bei 

Quotientengleichheit gilt § 4 Ziffer 2.3 SpO entsprechend mit der Maßgabe, dass nur die 

Kriterien Tordifferenz und Anzahl erzielter Tore herangezogen werden und auch hier der 

Quotient zu den ausgetragenen Spielen ermittelt wird. Weitere Platzierungen, insbesondere 

Absteiger, werden nicht ermittelt, mit Ausnahme eines freiwilligen Verzichts. Diese 

Mannschaft wird für die folgende Saison eine Spielklasse tiefer eingeteilt. 

 

Pokalwettbewerbe der Herren, Frauen und Junioren der Spielzeit 2019/20 

1. Sollte die Möglichkeit bestehen, die Verbandspokalwettbewerbe der Herren, Frauen und A-

Junioren 2019/2020 sportlich bis zur Meldefrist zum DFB-Vereinspokal der Herren, Frauen 

und Junioren zu Ende zu führen, wird der Verbandsvorstand ermächtigt, auf Vorschlag des 

VSpA, des VAFM oder des VJA entsprechende Regelungen zur Durchführung zu erlassen. 

2. Ist eine sportliche Beendigung der Verbandspokalwettbewerbe der Herren, Frauen und A-

Junioren bis zum Meldetermin nicht möglich, wird der Teilnehmer am DFB-Pokal im 

Losverfahren aus den verbliebenen Mannschaften ermittelt.  

3. Die Verbandspokalwettbewerbe 2019/2020 der B- und C-Junioren sowie der B-Juniorinnen 

werden nicht fortgeführt. Sieger werden nicht ermittelt. 

4. Die Bezirkspokalwettbewerbe der Herren, Frauen und Junioren werden nicht fortgeführt.  

Sieger werden nicht ermittelt. 

5. Der Verbandsvorstand wird ermächtigt, auf Vorschlag der Ausschüsse Regelungen für die 

Durchführung der Pokalwettbewerbe der Saison 2020/2021 zu treffen. 

 

  



 

Jugendordnung 
§ 14 Ziffer 4 Verbandsspiele 

… 

4. Nach Durchführung aller Verbandsspiele entscheidet bei Punktgleichheit an der Spitze oder am 
Ende der Tabelle (Aufstieg oder Abstieg) sowie an jedem Platz der Tabelle, dem eine besondere 
Bedeutung zukommt, nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich aus Hin- und Rückspiel 
nach Punkten und Toren. Bei weiterhin bestehender Gleichheit, ist ein Entscheidungsspiel gem. 
Ziffer 6 anzusetzen. Kommen hierfür mehr als zwei Vereine in Frage, entscheidet das Los, welche 
Vereine zuerst antreten.  

Bei den übrigen Platzierungen erfolgt die Wertung nach § 4 Ziffer 2, 2.3 SpO. 

Können in Folge der COVID-19-Pandemie bis 30.06.2020 nicht sämtliche 

Meisterschaftsspiele ausgetragen werden, wird der Meister der Runde dadurch ermittelt, 

dass der Quotient aus erzielten Gewinnpunkten und ausgetragenen Spielen ermittelt wird. 

Berücksichtigt werden auch Spiele, über deren Wertung bis 30.06.2020 sportgerichtlich 

rechtskräftig entschieden ist. Meister ist die Mannschaft mit dem höchsten Quotienten. Bei 

Quotientengleichheit gilt § 4 Ziffer 2.3 SpO entsprechend mit der Maßgabe, dass nur die 

Kriterien Tordifferenz und Anzahl erzielter Tore herangezogen werden und auch hier der 

Quotient zu den ausgetragenen Spielen ermittelt wird. Weitere Platzierungen, insbesondere 

Absteiger, werden nicht ermittelt, mit Ausnahme eines freiwilligen Verzichts. Diese 

Mannschaft wird für die folgende Saison eine Spielklasse tiefer eingeteilt. 

 


